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10.1.2018 A8-0391/103 

Änderungsantrag 103 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zur 

Förderung der Energieeffizienz in der 

Union geschaffen, um sicherzustellen, dass 

die übergeordneten Energieeffizienzziele 

der Union von 20 % bis 2020 sowie die 

verbindlichen übergeordneten 

Energieeffizienzziele der Union von 30 % 

für 2030 erreicht werden, und um weitere 

Energieeffizienzverbesserungen für die 

Zeit danach vorzubereiten. Es werden 

Regeln festgelegt, mit denen Hemmnisse 

im Energiemarkt und Marktversagen, die 

der Effizienz bei der Energieversorgung 

und -nutzung entgegenstehen, beseitigt 

werden sollen; ferner ist die Festlegung 

indikativer nationaler Energieeffizienzziele 

und -beiträge bis 2020 und 2030 

vorgesehen. 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

gemeinsamer Rahmen für Maßnahmen zur 

Förderung der Energieeffizienz in der 

Union geschaffen, mit dem der Grundsatz 

„Energieeffizienz an erster Stelle“ 

entlang der gesamten 

Energiewertschöpfungskette, 

einschließlich der Energieerzeugung, 

Energieübertragung und 

Energieverteilung sowie des 

Endenergieverbrauchs, umgesetzt werden 

soll, um sicherzustellen, dass die 

übergeordneten Energieeffizienzziele der 

Union von 20 % bis 2020 sowie die 

indikativen übergeordneten 

Energieeffizienzziele der Union von 30 % 

für 2030 erreicht werden, und um weitere 

Energieeffizienzverbesserungen für die 

Zeit danach vorzubereiten. Es werden 

Regeln festgelegt, mit denen Hemmnisse 

im Energiemarkt und Marktversagen, die 

der Effizienz bei der Energieversorgung 

und -nutzung entgegenstehen, beseitigt 

werden sollen; ferner ist die Festlegung 

indikativer nationaler Energieeffizienzziele 

und -beiträge bis 2020 und 2030 

vorgesehen. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/104 

Änderungsantrag 104 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 3 – Absatz 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Jeder Mitgliedstaat legt im 

Einklang mit den Artikeln [4] und [6] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] indikative 

nationale Energieeffizienzbeiträge zur 

Erreichung des in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Ziels der Union für 2030 fest. 

Bei der Festlegung dieser Beiträge 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten, dass 

der Energieverbrauch der Union im Jahr 

2030 höchstens 1 321 Mio. t RÖE an 

Primärenergie und höchstens 987 Mio. t 

RÖE an Endenergie betragen darf. Die 

Mitgliedstaaten teilen diese Beiträge der 

Kommission nach dem Verfahren der 

Artikel [3] sowie [7] bis [11] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] in ihren 

integrierten nationalen Energie- und 

Klimaplänen mit. 

4. Jeder Mitgliedstaat legt im 

Einklang mit den Artikeln [4] und [6] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] indikative 

nationale Energieeffizienzbeiträge zur 

Erreichung des in Artikel 1 Absatz 1 

genannten Ziels der Union für 2030 fest. 

Die Beiträge müssen alle Stufen des 

Energiesystems berücksichtigen, 

einschließlich Erzeugung, Übertragung, 

Verteilung und Endnutzung, und können 

mit spezifischen politischen Maßnahmen 

einhergehen. Bei der Festlegung und 

Überprüfung der Höhe dieser Beiträge 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten, dass 

der Energieverbrauch der Union im 

Jahr 2030 als Referenzwert höchstens 

1 321 Mio. t RÖE an Primärenergie oder 

höchstens 987 Mio. t RÖE an Endenergie 

betragen darf. Weichen die wirtschaftliche 

Entwicklung oder die strukturelle 

Anpassung (gemäß dem auf Eurostat-

Daten basierenden Index der 

Industrieproduktion), die Nutzung 

erneuerbarer Energiequellen oder die 

Verringerung der CO2-Emissionen 

erheblich von den Prognosen und 

Annahmen ab, die bei der Festlegung der 

Ziele der Union und der nationalen 
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Beiträge zu diesen Zielen zugrunde gelegt 

wurden, so sind die Referenzwerte und 

Beiträge anzupassen. Die Neuberechnung 

der nationalen Beiträge erfolgt im Zuge 

der Aktualisierung der integrierten 

nationalen Energie- und Klimapläne 

gemäß Artikel 3 und 13 der Verordnung 

(EU) XX/20XX [Governance-System der 

Energieunion]. Eine Neuberechnung des 

Unionsziels wird ein Jahr nach Vorlage 

der aktualisierten integrierten nationalen 

Energie- und Klimapläne vorgenommen 

und wird erforderlichenfalls im 

ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 

verabschiedet. Hat ein Mitgliedstaat 

seinen Beitrag nicht auf die 

Energieintensität gestützt, so kann er in 

seinem integrierten nationalen Energie- 

und Klimaplan nach Artikel [3] der 

Verordnung [EU] XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] das erwartete 

Niveau der Industrieproduktion im Jahr 

2030 angeben und anschließend jeden 

Energieverbrauch, der sich aus einer 

überschüssigen Industrieproduktion 

ergibt, von seinem Beitrag für das Jahr 

2030 ausnehmen. Eine solche Ausnahme 

muss auf den Eurostat-Index der 

Industrieproduktion gestützt werden. Die 

Mitgliedstaaten teilen diese Beiträge und 

jede Änderung dieser Beiträge der 

Kommission nach dem Verfahren der 

Artikel [3] sowie [7] bis [11] der 

Verordnung (EU) XX/20XX [Governance-

System der Energieunion] in ihren 

integrierten nationalen Energie- und 

Klimaplänen mit. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/105 

Änderungsantrag 105 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) neue jährliche Einsparungen vom 

1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2030 

in Höhe von 1,5 % des jährlichen 

Energieabsatzes an Endkunden, gemittelt 

über den jüngsten Dreijahreszeitraum vor 

dem 1. Januar 2019. 

b) neue jährliche Einsparungen vom 

1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2030 

in Höhe von mindestens 1,5 % des 

jährlichen Energieabsatzes an Endkunden, 

gemittelt über den jüngsten 

Dreijahreszeitraum vor dem 

1. Januar 2019. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/106 

Änderungsantrag 106 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 7 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Für die Zwecke des Buchstaben b und 

unbeschadet der Absätze 2 und 3 können 

die Mitgliedstaaten Energieeinsparungen 

nur dann anrechnen, wenn sie aus neuen 

politischen Maßnahmen resultieren, die 

nach dem 31. Dezember 2020 eingeführt 

wurden, oder wenn sie aus politischen 

Maßnahmen resultieren, die im Zeitraum 

vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 

2020 eingeführt wurden, sofern 

nachgewiesen wurde, dass diese 

Maßnahmen zu Einzelmaßnahmen geführt 

haben, die nach dem 31. Dezember 2020 

getroffen wurden und Einsparungen 

bewirken. 

Die im unter Buchstabe b genannten 

Zeitraum zu erzielenden Einsparungen 

sind kumulativ und zusätzlich zu den im 

unter Buchstabe a genannten Zeitraum zu 

erzielenden Einsparungen. Zu diesem 

Zweck und unbeschadet der Absätze 2 und 

3 können die Mitgliedstaaten 

Energieeinsparungen anrechnen, die aus 

politischen Maßnahmen, die nach dem 

31. Dezember 2020 eingeführt wurden, 

oder aus früheren Maßnahmen resultieren, 

sofern nachgewiesen werden kann, dass 

diese Maßnahmen zu neuen 

Einzelmaßnahmen geführt haben, die nach 

dem 31. Dezember 2020 getroffen wurden 

und Einsparungen bewirken. Die 

Mitgliedstaaten können Einsparungen, 

die aus im Zeitraum vom 1. Januar 2014 

bis zum 31. Dezember 2020 eingeführten 

Einzelmaßnahmen resultieren, 

anrechnen, sofern sie nach 2020 

weiterhin überprüfbare 

Energieeinsparungen bewirken. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/107 

Änderungsantrag 107 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 7 – Absatz 2 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Energieeinsparungen aufgrund von 

Einzelmaßnahmen, die nach dem 

31. Dezember 2008 neu eingeführt wurden 

und im Jahr 2020 sowie darüber hinaus 

weiterhin eine mess- und nachprüfbare 

Wirkung entfalten, für die 

Energieeinsparungen nach Absatz 1 

anrechnen und 

d) Energieeinsparungen aufgrund von 

Einzelmaßnahmen, die nach dem 

31. Dezember 2008 neu eingeführt wurden 

und im Jahr 2020 weiterhin eine mess- und 

nachprüfbare Wirkung entfalten, für die 

Energieeinsparungen nach Absatz 1 

anrechnen und 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/108 

Änderungsantrag 108 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 

Richtlinie 2012/27/EU 

Artikel 7 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Mitgliedstaaten müssen die 

erforderliche Menge der Einsparungen 

gemäß Absatz 1 entweder durch 

Einrichtung eines 

Energieeffizienzverpflichtungssystems 

gemäß Artikel 7a oder durch die Annahme 

alternativer Maßnahmen gemäß Artikel 7b 

erzielen. Die Mitgliedstaaten können 

Energieeffizienzverpflichtungssysteme mit 

alternativen strategischen Maßnahmen 

kombinieren. 

6. Die Mitgliedstaaten müssen die 

erforderliche Menge der Einsparungen 

gemäß Absatz 1 entweder durch 

Einrichtung eines 

Energieeffizienzverpflichtungssystems 

gemäß Artikel 7a oder durch die 

Verabschiedung alternativer Maßnahmen 

gemäß Artikel 7b erzielen; sie müssen 

zugleich Maßnahmen ergreifen, um die 

Auswirkungen der direkten und 

indirekten Kosten solcher Systeme auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der dem 

internationalen Wettbewerb ausgesetzten 

verpflichteten Parteien so gering wie 

möglich zu halten. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/109 

Änderungsantrag 109 

Anneleen Van Bossuyt 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energieeffizienz 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Anhang I – Nummer 1 – Buchstabe b 

Richtlinie 2012/27/EU 

Anhang V – Nummer 2 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) aus der Durchführung 

verbindlicher Unionsvorschriften 

resultierende Einsparungen gelten als 

Einsparungen, die in jedem Fall auch 

ohne Maßnahmen der verpflichteten, 

teilnehmenden oder beauftragten Parteien 

und/oder durchführenden Behörden 

erzielt worden wären, und können daher 

nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 geltend 

gemacht werden, mit Ausnahme von 

Einsparungen im Zusammenhang mit der 

Renovierung bestehender Gebäude, bei 

denen das Kriterium der Wesentlichkeit 

gemäß Teil 3 Buchstabe h erfüllt ist; 

entfällt 

Or. en 

 

 


